
BERNDT AMM
Das reformatorische rofil des taäuferischen
Rechtfertigungsverständnisses
Wer das Rechtfertigungs- un Heilsverständnis der Reformation ın seliner Fei-
te un 1e wahrnehmen will, darf die genannten radikalen oder NON-

konformistischen Richtungen, insbesondere die Reformation der Täufer,
Spiritualisten un: Antitrinitarier, nicht übergehen. er ist egrüßen, dass
HMans-Georg Tanneberger der Vorstellung der Täufer Von der Rechtfertigung des
Menschen (1999) eine gehaltvolle Monographie gewidmet hat Er differenziert
sorgfältig zwischen den verschiedenen Repräsentanten und Grupplerungen
des Täufertums. en charakteristischen theologischen Unterschieden arbei-
tet er auch immer wieder bemerkenswerte Gemeinsamkeiten heraus, die 67

Ende ıIn iıne Zusammenschau überführt Das Ergebnis se1ines Buches ist eben-
frappierend wWwI1e irritierend: DIie Täufer können insgesamt mıt ihrem recht-

fertigungstheologischen Denken nicht als reformatorisch gelten. Tanneberger
pricht ihnen den Status des Evangelisch-Seins ab
Wenn Tanneberger im Hinblick auf die Grundrelationen der christlichen Y1S-
tenz zwischen Süunde un eil den Täufern er Richtungen den Charakter
des » Reformatorischen« abspricht, ann zeigt sich das methodische aupt-
problem seiner Arbeit darin, dass sich durchgängig der Aufgabe entzieht,
se1ine terminologischen Kategorien » Reformation« un »reformatorisch« SC-

definieren. Sind CS doch Begriffe, deren Sinn keineswegs evident ist.
Als umfassende Bezeichnung für die Kirchenreformvorgänge der ersten
des Jahrhunderts, die sich in einer Fundamentalopposition das romı1-
sche Kirchenwesen auf das alleinige Legitimationsprinzip der eiligen Schrift
beriefen, stammt der Reformationsbegriff bekanntlich nicht aus der zeitge-
nössischen Quellensprache, 61 ist vielmehr eın historiographisches Konstrukt,
das erst Ende des 16 Jahrhunderts aufkam un annn VOT em durch
das Jubiläumsjahr 1617 Verbreitung fand, defNinitorisch aber immer unscharf
un variabel 1e Die UCcC VON Begriffen wWwI1e »Reformation«, » Reformati-
onskirchen«, »reformatorisch« oder »reformatorische Bewegung(en)« jeg
darin, dass ihr heutiger eDrauc unversehens un: oft unbewusst VO  j Oogma-
tisch-normativen Vorentscheidungen epragt ist un ann wen1g auglic. für
eın wissenschaftlich-historiographisches orgehen ist. Bei Tanneberger zeigt
sich diese Problematik darin, dass seline Kategorie »reformatorisch« nicht auf
einer breit angelegten Beobachtung historischer Zusammenhänge beruht, SOM -

dern eın dogmatisches und konfessionelles Konstrukt ist, das sich ausschliefß-
ich Ma{ß$stab der Theologie Luthers orlentiert Wenn &4B Zu Urteil kommt,
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»da{ß die täuferischen Vorstellungen VON der Rechtfertigung des Menschen 1n
en Hauptstücken VON den entsprechenden reformatorischen Lehraussagen
abweichen, in Fragen der Anthropologie, Christologie un Soteriologie«
(Tanneberger, 249), ann mussen die täuferischen Positionen,

der ogmati eines gnesiolutherischen Lehrbuchss, zwangsläufig AaUus einer
Engführung der Reformation herausfallen
Mein Beitrag stellt dem dogmatischen Reformationsbegriff Tannebergers eın
anderes Reformationsverständnis gegenüber un: kommt dann auch ande-
ICI inhaltlichen Deutungen der täuferischen Religiosität un eologie. Ich
plädiere für ine pragmatische un nicht dogmatisch, konfessionell, bekennt-
nishaft-emphatisch oder kirchenpolitisch gesteuerte Verwendung der Begriffe
» Reformation« un »reformatorisch«. Im deskriptiven historiographischen
Sinne bezeichnet dann »Reformation/reformatorisch« den Geschehens-, Kom-
munikations-, Konflikt- und Sinnzusammenhang, der in der ersten des
16 Jahrhunderts einer antirömischen Umgestaltung des abendländischen
Kirchenwesens führte. Dabei spielten ntriebskräfte einer Kirchen-, Theolo-
gle- un Frömmigkeitsreform, die bereits 1MmM Jahrhundert VOT der Reformation
VON großer Dynamik aICIl, eine wesentliche allerdings iın der Weise,
dass S1e In der Reformation ine NeCUEC; revolutionäre Qualität des Umbruchs
erhielten. Man ann diese reformatorische Transformation der spätmittel-
alterlichen Reformbestrebungen und ihrer Kirchenkritik als »Systembruch«
bezeichnen, Wenn INan unter »System« eın Oominantes Sinngefüge mıiıt vielen
inneren Spannungen und Gegenläufigkeiten versteht. Gegenüber dem religi-
Osen Gesamtgefüge des genannten Mittelalters entstand Uurc die 1SC.
reformatorische Zentrierung auf ibel, Evangelium, Gottesgesetz, Christus,
nade, Glaube, aufe, Abendmahl, Lebensheiligung un! Gemeinde eine NEU-

artıge Sinnformation VoO  H3 Theologie, Frömmigkeit un Kirche eın reli-
10SES Gesamtgefüge ohne Papst, Kardinäle un Priesterstand, ohne Öönche
un: Nonnen, ohne Verdienste un Genugtuungen, Gelübde und Fastenzeiten,
ohne Jungfräulichkeitsideal un Zölibat, ohne Fegefeuer, Opfermesse, Ablass
un: Jenseitsvorsorge Urc Stiftungen, ohne nrufung Marılas und der He1l-
ligen, ohne Reliquien-, Hostien-, Tabernakel- un Fronleichnamskult, ohne
Kultbilder, Prozessionen un: Wallfahrten, ohne geweihte Sakralpersonen un!
-gegenstände wI1e Weihwasser un! Weihrauch un: ohne Letzte Ölung, ine VO  .
allem »Götzendienst« un! aller »Abgötterei«, WI1IeEe formuliert wurde, adikal SC-
reiniıgte un:! mıt Bibelübersetzungen, Bekenntnissen, Katechis-
IMNeCN, Glaubensliedern un: Glaubensbildern, Armen- un! Gemeindeordnun-
SCH un:! Institutionen Ww1e der Pfarrerehe oder dem Laienpresbyteriat
angereicherte eligion.
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I ieser Katalog des Systembruchs gilt ohne Abstriche auch für alle Richtungen
des Täufertums. S1ie ehören damit auf selbstverständliche Welse ZU Gesamt-
phänomen der Reformation. Mit James Stayer, Hans-Jürgen Gi0ertz un! einer
enrhnel innerhalb der gegenwartigen Reformationsforschung möchte ich die
Täuferbewegung YAER » Urgestein« der Reformationsbewegung rechnen.
S1e stehen 1im Zentrum dessen, Was I1all sinnvollerweise mıiıt » Frühreformati-
OI1l« in Verbindung rın biblische Erneuerung der Christenheit, antiklerikale
Ablehnung einer hierarchischen Kirchenstruktur, etonung der religiösen ar
envollmacht un! der Unmittelbarkeit jedes Christenmenschen (iottes Wort,
(Geist und nade, Drangen auf soziale Veränderung 1m Geist der Liebe, PaT-
sammenhang VOIN auftTfe un Glaube, VON Rechtfertigung un Lebensheiligung,
vergeistigende (oft mystisch beeinflusste) Verinnerlichung ritualisierte
Veräußerlichung, symbolisches Abendmahlsverständnis un Kampf die
‚Götzen«-Macht der Bilder. Dass diese Reinigungsimpulse ZWAar 1in vielem auf
Luther basieren, sich aber zugleic euUuiı1c. VOIN seinen Reformvorstellungen
un theologischen Konzeptionen unterscheiden, macht diese Impulse och
nicht Kennzeichen VOIN Aufenseitern, die aus dem Zentralbereich der Re-
formation un ihrer Hauptstrome ın dubiose Nebengewässer riften, SON-

ern zeigt LLUT die Vielstimmigkeit der Frühreformation. Dazu pass die Bilanz
der Neueren sozialgeschichtlichen Forschung, dass die Täufer keineswegs iıne
Unterschichtenbewegung sondern sich aUus allen Bevölkerungsschich-
ten rekrutierten und auch nhänger unter den ratsfähigen Familien der Städte
hatten Ihr separatistischer Charakter bildete sich erst heraus, als sS1e sich aUus-

ühlten un ann selbst ıne Ausgrenzungsmentalität entwickelten.
Vor diesem allgemeinen reformationsgeschichtlichen Hintergrund gewinnt
Tannebergers rage ach dem Rechtfertigungsverständnis der Täufer ihre be-
sondere Br1ısanz: Könnte se1n, dass die Täufer ZW alr als Vertreter der eiOr-
matıon gelten aben, aber gleichwohl allesamt eine 1m Kern nicht-reforma-
torische Vorstellung VO  m, der Rechtfertigung des Menschen hatten, W1e Tan-
neberger annımmt? Bevor ich darauf näher eingehe, ist 65 sinnvoll, zunächst
generell ach dem Verhältnis des reformatorischen Sinngefüges VOI

TCAEG; Gottesdienst, Frömmigkeit und eologie mıt seinen typischen 1NOTI-

atıven Zentrierungen zZu komplexen IThemenbereich der Rechtfertigung
fragen. ESs wird sinnvoll se1n, den Ausgangspunkt bei den Gnaden- und e1ls-
bezügen des Menschen nehmen, die mıt dem reformatorischen Rechtfer-
tigungsbegriff 1m 1INDIIC auf den Textbefund se1lt den beiden ersten orle-
SUNSCHL Luthers (1513-1516) intendiert sind. In pragnanter Weise elingt 1es
vielleicht besten ber den Gabebegriff (donum, donare), der sowohl 1n der
Quellensprache des reformatorischen Schrifttums eine zentrale spielt als
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auch in der Jüngeren kultur- und religionsgeschichtlichen, ethnographischen
un:! anthropologischen Debatte
Das Neuartige und Typische des reformatorischen Verständnisses VOIN nade,
Sündenvergebung, Rechtfertigung, Heiligung, guten Werken un ew1gem eil
kann INan gabetheologisch bestimmen, ass in diesem Erlösungsgeschehen
der dreieinige Gott der alleinige un bedingungslos schenkende er un!
der sündige ensch der PUIC Empfänger ist, der dem barmherzigen (Gott keine
verdienstvolle un! als Verdienst ZU Lohn verpflichtende Gegengabe anbie-
ten annn Was religionsgeschichtlich nicht vorgesehen ist ass 6S eın reines,
voraussetzungs- un! bedingungsloses chenken gibt, ohne ass der chenken-
de VO Beschenkten eine Gegengabe och geringen Wertes un:
empfängt das geschieht ach reformatorischer Auffassung 1im Verhält-
N1S des begnadigenden, rechtfertigenden und beseligenden (Jottes ZU Men-
schen. Insofern ereignet sich in der Reformation iıne revolutionäre religions-
geschichtliche Unterbrechung des gangıgen Gabeverständnisses, die INan auf
die kurze Formel bringen annn PDUIC abe ohne Gegengabe. Das Heilvolle 1m
en des Menschen ist adikal umsonst (gratis) geschenkte Naı
Dieser Neuansatz Luthers, der das eil aus der mittelalterlichen Erwerbs-,
Bedingungs- un: Verdienststruktur herauslöste und die absolute Hoheit un!
Reinheit des alleinigen göttlichen Schenkens proklamierte, entfaltete ın der
Frühreformation iıne frappierende Plausibibität der Entlastung und ethischen
Neuorientierung un: SCWANN über Luther hinaus im Gesamtbereich der
Reformation ine religiöse Zentralposition. Weil die Evangelischen sich durch
(Gott als unwürdige, armselige un: sündige Geschöpfe unabhängig Von en
kreatürlichen Qualitäten, Aktivitäten und Heiligkeiten bedingungslos ZU

eil ANSCHOMM wussten, brauchten S1e keine heilsvermittelnde Hierarchie,
keine heilsvermittelnden eiligen, Rituale un:! sakrale Substanzen un keine
heilsvermittelnden Aktivitäten der Jenseitsvorsorge wWwI1e Stiftungen, Almosen-
gaben, Fasten-, Keuschheits- un:! Gebetsleistungen un er auch keine Kr-
leichterungen der Jenseitsvorsorge WwI1e die Ablässe Wo 65 keine Sündenstrafen
mehr satisfaktorisch abzubüfßen un: keinen himmlischen Lohn mehr mer1-
torisch erwerben galt, TaCcC binnen kürzester eit der gesamte ar e1-
Ner religiösen Erwerbsmentalität iın sich Weil nahezu alle Formen
der bisherigen Gnaden- und Heilsvermittlung aus der Sicht der Evangelischen
die schenkende Souveränität des göttlichen Gebers, die Allgenugsamkeit des
Erlösungswerks Christi un die freie Gnadenwirksamkeit des eiligen (jeis-
tes antasteten, galten s1e ihnen als »Götzendienst« un »Ab götterei«. Dieses
neuartige Gabe- un Gnadenverständnis der Reformation steht daher auch iın
einem sehr Zusammenhang en Bestrebungen der Reformation, die
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Unmittelbarkeit er glaubenden Christen Gottes biblischem Wort,ZBr-
Jösungshandeln Christi un ZUT befreienden Kraft des eiligen Geistes hervor-
uheben unabhängig VO  a Priesterhierarchie und Gelehrtenelite Darauf ist
och eigens zurückzukommen, da die Täufer aller Richtungen diese geistliche
Unmittelbarkeit der Christen Gott besonders akzentuierten.
Als Zwischenergebnis meılner Überlegungen annn festgehalten werden: Die
re VOIN der Rechtfertigung un! dem eil als u Gabe Gottes War keine
Spezialdoktrin innerhalb der Reformationsbewegung, sondern iıne Antriebs-
kraft für die Veränderungsdynamik in en Bereichen des Kirchenwesens. Auf
die Täuferbewegung angewandt heifßt das Es ist wen1g plausibel, ass das Täu-
fertum einerseılts, wWwI1e die euere Forschung eze1igt hat un WI1e ich oben er-
strichen habe, ZUuU Zentralbereich der Reformation gehörte und andererseits,
WI1IeE Tanneberger meınt, eine 1m ern unreformatorische Auffassung VON der
Rechtfertigung, Von der grundlegenden Gaberelation zwischen Gott un
ensch, vertrat
Im Folgenden versuche ich exemplarisch un: mıiıt knappen Skizzierungen
zeigen, inwiefern das täuferische Verständnis der rechtfertigenden un bese-
ligenden Gnaden- un Heilsgabe (GJottes durchaus reformatorisch-evangeli-
schen Charakter hat,; Ja iın mancherlei Hinsicht intensivierenden Sar
spıtzungen des Reformatorischen gegenüber den Hauptrepräsentanten einer
volkskirchlich orlentierten, obrigkeitlich geförderten un: konfessionspolitisch
agierenden Reformation kam
Wohl setzen alle Vertreter des reformatorischen Täufertums den füch: den
Luther mıiıt den Rechtsgrundlagen, der eologie un: Frömmigkeit der apst-
TIC| vollzogen hat, VOTaUSs, ebenso w1e S1e auch VOoON bestimmten Orientierun-
SCH selines Heilsverständnisses ausgehen. Charakteristisch für alle Ta
ferrichtungen ist aber die Meinung, ass Luther un: seine nhänger ebenso
w1e Zwingli, Bucer, Bullinger, Calvin un alle Richtungen der obrigkeitlichen
Reformation aufdem Wege der Kirchenreform inkonsequent SCWESCH, aufhal-
bem Wege stehen un iın einer elenden Flickschusterei stecken geblieben
sind (bes 14) Sie iın ihren ugen mıiıt der spateren Terminologie for-
muliert nicht »reformatorisch« CNUg, während die Täufer selbst sich als die
Vorhut einer konsequenten »Reformation« un als die wahren » Reformatoren«
verstanden. Will INan dieses Selbstverständnis der Täufer erns nehmen, 1mM
Vergleich mıiıt den großen Konfessionsrichtungen der Reformation beurteilen
un eine Antwort auf die Frage, w1e reformatorisch das Rechtfertigungsver-
ständnis der Täufer WAälTl, versuchen, dann ist damit unlösbar die rage ach
dem Kriterium verbunden, die rage ach der definitorischen Bestim-
INUNg VO  - »Reformation« un »reformatorisch«. Die Antwort wird 1Ur eın
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formatorisches Heilsverständnis se1n,; das als stımmıi1ge religiöse Mitte in einem
kirchlichen Gesamtgefüge mıiıt dem hierarchischen Sinngefüge der römischen
Kirche nicht mehr vereinbaren ist
IDIie Gedanken der frühen Täufer SpeITEN sich jede Systematisierung.
Gleichwohl lassen sich aus ihrer schriftlichen Hinterlassenschaft iel charak-
teristische Gemeinsamkeiten, deutliche Tendenzen und pragnante Aflırmatio-
LICH un! Negationen erheben, ass I1Nall das Rechtfertigungsverständnis aller
Täuferrichtungen, die Tanneberger untersucht hat, problemlos als reformato-
risch un evangelisch charakterisieren annn
Auf den ersten I6 auf, ass INan In den Täufertexten nicht die klassische
Terminologie der lutherischen Rechtfertigungslehre SE gut WI1e nir-
gends auf die Begriffe »Rechtfertigung«, » Heiligung«, »Anrechnung« oder auf
die Formel »Gerecht un Sunder zugleich« stÖö1ßt (S Die Täufer haben sich
nicht 1Ur VON der Lehrebene der mittelalterlichen Scholastik, sondern auch
VO Lehrbegriff des Luthertums, der die Rechtfertigung als Anrechnung der
Gerechtigkeit Christi versteht, verabschiedet. Der nhaltliche Neuansatz der
Täufer liegt VOT em darin, ass S1e das mıiıt dem traditionellen Rechtferti-
gungsbegriff gemeıinte Erlösungsgeschehen nicht als punktuelle Zasur: weder
als sündentilgende Gnadeneingießung 1im katholischen Sinne och als forensi-
sches Imputationsgeschehen 1im lutherischen Sinne, sondern als lebenslangen
Heilungsprozess verstehen: als thisch estimmten Weg der Buße un Besse-
rung, der tatıgen, leidenden un martyriumsbereiten Nachfolge Christi, als
Lebensbogen der »Fromm-Machung« un: »Gerechtmachung« S un der
AaUus der innerseelischen Kraft des Glaubens un! der Liebe sichtbar ach aufßen
tretenden utener
Zurückgewiesen wird die ehre, ass dem sündigen Menschen 1m Moment
der Rechtfertigung mıt der Sündenvergebung die un Ganzheit der stell-
vertretenden Gerechtigkeit Christi angerechnet und zugute gehalten wird un:
ass dem Sünder Jetz schon, VOL er realen Gerechtmachung un VOT Al
len€ erken, das ewıge eil mıiıt eschatologischer Letztgültigkeit bedin-
gungslos zugeeignet wird. Diesem extern-forensischen Gerechtigkeits- und
Heilsverständnis tellen die Täufer miıt unterschiedlichen Akzentuierungen
eine integrative Sicht der Heilsgabe Gottes und des menschlichen Heilsweges
gegenüber: die röffnung des Heilsweges, der die mündig Gewordenen VON
ihrer persönlichen Glaubensbekehrung über ihre Taufe in die Gemeinde der
wahren, wiedergeborenen Christen führt un ın ihr ann weiter auf dem Pfad
eines bibeltreuen, glaubensstarken, die un:! mehr un mehr zurückdrängen-
den Frömmigkeitslebens der ewigen Seligkeit entgegen.
Dem atalen INdrucK, den die Täufer VOoO  a der Reformation Luthers, Melanch-
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thons, ‚winglis oder Bucers gewinnen dass 1er volltönend nade, Sünden-
vergebung un Rechtfertigung allein aus Glauben verkündigt wird, aber die
Glaubensfrüchte ausbleiben un! der Lebenswande der genannten Christen
1ın der Bosheit verharrt diesem Gesamteindruck tellen die Täufer eın inte-
gratives und dynamisch-prozesshaftes Lebensbogen-Modell der Reformation

In diesem odell wird die Parole yallein AaUs Glauben« Sola fide)
nachdrücklich bejaht (S 246), doch wird 1mM Verständnis der Täufer die sote-

riologische Funktion des aubens als Heilsmedium nicht L1UT VOIN seiner CIND-
angenden Passıvıtat her bestimmt, sondern integrativ-ganzheitlich auch VOIN

seiner Aktivität als dynamischem Quellgrund des frommen Lebenswandels
un: seiner tatıgen Glaubensfrüchte Analog wird das solus Christus bekräftigt
un ebenfalls integrativ verstanden: Christus ist der Heiland sowohl durch sein
irdisches Menschenleben un -leiden pro nobis, als auch gegenwartig Uurc das
Geistwirken seiner göttlichen Natur In nobis, die unNns verwandelnd dem ewigen
eil entgegenführt Z 91) Entsprechend gewinnt auch das solus Spiritus
Sanctus der Reformation für die Täufer eın integratives Gewicht, indem S1e das
irken des Christusgeistes als Geisttaufe sowohl auf die abe der Sündenver-
gebung als auch auf die abe der Wiedergeburt, der Lebensverwandlung und
des tatıgen Glaubensgehorsams beziehen (Z 195) uch hat das irken
des eiligen (Jeistes einerseılts eine außere Dimension ın der pneumatischen
Qualität der biblischen Schrift samt allem, Was die Bibel als außere Zeugnis-
handlungen des aubens w1e insbesondere die Wassertaufe gebietet (z

195 zugleic. aber betonen die Täufer andererseits ass die der eele
wirkende innere Kraft des Geistes allein den wahren Glauben chenkt un
allen Glaubenden den unmittelbaren Zugang na und eil unabhängig
VOIN einer instrumentellen Vermittlung Urc das auflßere verbum exiernum der

und Predigt und durch die Rituale der Wassertaufe un: des Abendmahls
eröffnet.
Integrativ ist auch die täuferische Zuordnung VONN Gesetz un: Evangelium.
Tanneberger verkennt die Balance dieser Zusammengehörigkeit, Wenn ß for-
muliert: » Im Zentrum des auDens un: damit der Rechtfertigung steht VOT

dem Hintergrund der täuferischen Christologie eindeutig das Gesetz un! nicht
das Evangelium. Die gesamte Te Christi zielt darauf ab, dass die Menschen
ein frommes un eiliges en führen sollen, das sich eispie. un Mor:-
bild des Herrn orjlentiert« S 2373 DIie Balance iın der Zusammengehörigkeit
VON »Evangelium un (Gesetz« sachgemäßser als die Formulierung (Gesetz
un Evangelium: sehe ich bei den Täufern darin, dass das Evangelium VO  a}
der unverdienten, freien Gnadenzuwendung Gottes, Jesu Christi un: des Hei-
ligen Geistes immer auf ine freiwillige, völlig UNSCZWUNSCHNEC Lebensführung
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ach dem alleinigen Ma{ßstab des Gottesgesetzes der duldsamen 1e zielt
un dass umgekehrt dieser Gesetzesgehorsam in der Nachfolge Christi immer
auf die erlösende Christusgnade als rundlage des Heilsweges
rückverweist. Anders als bei Luther un: in großer ähe Zwingli gehört das
(Gesetz also nicht als ängstigende, quälend-belastende un zwingende lex terr1-
fica ın den VorhofZ Evangelium, sondern ın die befreiende un tröstende
Wirkungsdimension des Christusevangeliums un der inneren, die Seele VOIN

en zwanghaften un: bedrückenden Obsessionen befreienden irkkraft des
eiligen (Geistes. 1esem evangliumsbestimmten Verständnis des biblischen
Gesetzes entspricht ©CS; WEn Hans Hut und se1inNne chüler den freiwilligen Le1=
densweg wahrer Christen in der Nachfolge ihres Herrn als Lebensformungs-
PTOZCSS des Evangeliums deuten un! mıiıt ezug auf 16, als »Evangelium
er Kreatur« bezeichnen (S 158) An en neuralgischen Punkten reforma-
torischer Terminologie ann Ila bei den Täufern diesen integrativen Erfah-
0> un! Denkansatz wiedererkennen. Letztlich ist ın einem integrativen
Verständnis des göttlichen Gnadenhandelns begründet, das mıt seiner ULl-

sprünglich universalen Willensrichtung un! Zielsetzung, alle Menschen ZUuU

himmlischen eil führen wollen, einen großen Bundesbogen spannt (zum
Bundesbegriff vgl 158, 195, 234), der das prozesshafte Gerechtwerden des
Menschen teleologisch 1in die heilsame Gnadenwirkung einbezieht.
uch für das Täufertum gibt 65 keine genugtuende (satisfaktorische Funktion
des christlichen Lebenswandels mehr, weil die Täufer VON der Allgenugsamkeit
des Leidens un Sterbens Christi und VO göttlichen Gnadenwillen ausgehen,
der dem Menschen alles uUumsonst schenken ll un: ih er auch VOIN der
Last der Sündenstrafen ohne jede satisfaktorische Eigenbeteiligung befreit Das
Leben soll ZWaTr ach täuferischem Verständnis permanente Buße se1n, aber im
Sinne einer evangelischen Bufße dem Vorzeichen der vollkommenen Ver-
gebung und nicht 1m Sinne eines zwanghaften ulsens VOoNn Sündenstrafen.
Tanneberger lässt diesen Bruch der Täufer mıt dem traditionellen und 1SC.
katholischen Satisfaktionsmodell außer Acht; obwohl durch einen ersten
wichtigen chritt dem christlichen Lebenswandel der Charakter einer VOIN der
Kirche gebotenen Heilsvorsorgepwird. Der zweiıte chritt 1ın diese
Richtung besteht darin, dass die Täufer genere. die u  Nn, christlichen er
nicht mehr wl1e die katholische Religiosität als Verdienste des ew1igen Heils Ooder
auch bereits einer Gnadenvermehrung Lebzeiten gelten lassen. em S1e
den verdienstlichen Charakter der frommen Lebensführung strikt ablehnen S
116 f7 185 I 236 verwerfen S1e zugleic die Vorstellung, ass der Mensch
durch seın gesetzeskonformes, gerechtes Verhalten Gott ZU Schuldner der
himmlischen Seligkeit als ANSCIHMNCSSCHECI Belohnung macht 13
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DIie Verwerfung des Verdienstdenkens Hrc die Täufer ist ebenso aufschluss-
reich WI1e die Ablehnung der Satisfaktionsvorstellung. S1ie egen damit größten
Wert darauf, dass der Mensch seın geheiligtes Leben Gott nicht als Gabe un
Tauschware anbieten kann, die ih: ZU himmlischen Lohn verpflichtet. Als
chöpfer un: Erlöser bleibt (rott VO  a} Anfang bis Ende der freie ererS
ten Gaben, die prinzipiel jeder Erwerbs- un Tauschlogik Sind. Auch
die Täufer vollziehen aufdiese Weise den 187e mıt dem religionsgeschichtlich
Oomn1ıprasenten Gabe-Gegengabe-Modell und seiner Do-ut-des-Struktur. Al-
lerdings gibt für S1€e einen soteriologischen Notwendigkeitszusammenhang
zwischen einem lebendigen, wahren Christusglauben, einem frommen e
benswandel un dem Eingang In die ewige Seligkeit. Die Notwendigkeit dieser
Abfolge hat aber nichts mıiıt einer verdienstlichen Obligationswirkung mensch-
licher Heiligkeit EURER sondern wird VOIN Gott selbst gestiftet un garantıert,
indem CT mıt der Gabe der Sündenvergebung das irken des eiligen (reistes
verbindet, der den Glauben schafft, die Glaubenden 1ın die Gemeinde der Wie-
dergeborenen eingliedert un UTC das Medium des lebendigen aubDens die
fruchtbringende Aktivität des Frömmigkeitslebens u  Terbewirkt, denen
mit notwendiger KOonsequenz die Heilsgabe des ewigen Lebens olg In der JTat
ann INan Sapch, dass ıIn dieser konsequenten Abfolge eın Bedingungsfaktor 1mM
Sinne einer CONdIiciLO SINE GaU A nlon enthalten ist: ohne Lebensheiligung eın EeWl1-
SCS eil! SO 1l CS Gott Er ll niemanden ın se1n himmlisches IC aufneh-
IHCH; den er nicht vorher 1Tre die Geisttaufe verwandelt hat Entscheidend
für den reformatorischen Charakter dieses täuferischen Notwendigkeits- und
Bedingungsdenkens ist, ass (Gott sich iın dem esamten Abfolge-Geschehen als
der SOUVerane er erweılist Er 1st CS; der Von aufsen diesen Lebensbogen-Zu-
sammenhang VOIN Heiligung un: eil garantıiert un ih zugleich innerlich
durch das irken des Christusgeistes mıt spirituellem Leben un selner
himmlischen Zielbestimmung entgegenführt. SO macht Gott als alleiniger (Gie-
ber und operator die geheiligten Menschen seinen cooperalores, seinen
lebendig wirkenden Mitarbeitern ıIn der Gemeinde der eiligen eine oope-
rationsvorstellung, die sich auch bei Luther findet un die 1m Prinzip nicht mıt
dem mittelalterlich-katholischen Synergismus-Modell einer heilsbezogenen
Zweiseitigkeit VON göttlicher un! menschlicher abe verwechseln ist
emerkenswert ist In diesem Zusammenhang auch das Freiheitsverständnis
der Täufer. Statt ler allerdings mıt Tanneberger auf die ähe ZUr erasmischen
Anthropologie verwelıisen (S 78), sehe ich eher ıne Stukturanalogie ZWI1-
schen dem Freiheitsdenken VON Täufern W1e Balthasar Hubmaier, Hans enCK,
Hans Hut, Pilgram Marpeck, Melchior Hoffman un: Menno S1imons un: der
Bejahung des freien Willens ın der Spättheologie Philipp Melanchthons Der
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reformatorische Ansatz des täuferischen Freiheitsverständnisses zeigt sich VOT
em darin, ass die genannten Täuferführer die Freiheit des Willens, sich für
oder den Heilsweg der Geist- un! Wassertaufe entscheiden, nicht
thropologisch 1n der Naturausstattung des Menschen verankern anders als
Erasmus, der dem natürlichen Menschen die Wahlfreiheit zuspricht, sich für
oder den Empfang der heilig machenden Gnade entscheiden. Die
Täufer sehen den Naturzustand des Menschen ach ams Sundenfall in einer

desolaten, verderbten und geschwächten Beschaffenheit, ass sS1e dem
türlichen Menschen jedes Freiheitsvermögen, sich VON dieser Verderbnis und
der aUus ihr erwachsenden 3C der un: loszulösen, absprechen. rst die
na Gottes, die durch die Kraft des eiligen Geistes in die eele des Men-
schen hineinwirkt, stärkt se1ine Verstandes-, (emuüuts- un Willenskräfte iın der
Weise, dass 1U  e sola gratia! das Entscheidungsvermögen hat, sich VO

Weg der Sünde abzukehren un: dem Weg der heiligenden Lebensverwand-
lung zuzuwenden (z 6, 156-158,; 210-212, 234) Wichtig ist den Täufern,
dass Gott ın seliner universalen (‚üte un! Barmherzigkeit niemanden VO eil
ausschlie{t un daher allen Menschen diese Basisgnade, die ihnen erst die Ent-
scheidungsfreiheit eröffnet, chenkt (Z 212 235) 1C Gott, sondern S1e
selbst sind aIiur verantwortlich, WenNn S1€e sich bis ZU Lebensende nicht
einer geistlichen Ex1istenz ekehren
Um diese universale (‚üte Gottes sichern, verwerfen die Täufer die Parti-
kularisierung des göttlichen Heilswillens In der Strengen Prädestinationsleh-

des spaten, antipelagianischen Augustin (Z 181), WI1eEe S1e ın der Prä-
destinationslehre Luthers, ‚winglis, Bucers und Calvins weiterwirkte. Dass
Gott VOI Anfang d In seinem ewıigen Prädestinationsratschluss die grofße
Mehrheit der Menschen VO eil ausschliefßen und 1Ur iıne kleine Schar ZUr

Seligkeit erwählen soll,; kommt »nach Ansicht der Täufer einer Gottesläste-
LUNg gleich« (S 235) Es ist in der Reformationsforschung allgemein üblich,
in der Ablehnung dieser strikten Prädestinationslehre eine Schwächung des
reformatorisch-evangelischen Profils sehen. Sel doch das spezifisch Refor-
matorische Rechtfertigungsverständnis, die bedingungslose Vorgabe des
eils, wesentlich, Ja unlösbar mıt der Unfreiheits- un Erwählungslehre, WI1e
S1e Luther un Calvin vertraten, verbunden (vgl. Hamm, Was ist reformatri-
sche Rechtfertigungslehre? In Zeitschr. Theologie und Kirche 83, 1986,
24) Die erwähnten Täufertheologen sehen gerade umgekehrt un würden
sich daher als »reformatorischer« als die Augustinschüler den Reforma-
toren bezeichnen. em S1e mıiıt ihrem Unfreiheits- un: Freiheitsverständnis
einen eigenen, Weg beschreiten, wollen S1e den universalen eilswil-
len der Güte Gottes ebenso wI1e die uneingeschränkte Erlösungswirkung Jesu
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Christi un die iın en Menschen wirkende Gnadenkraft des eiligen Gelstes
Z113: Geltung bringen, zugleich aber auch sichern, ass der Mensch 1m Erlö-
sungsgeschehen keinem ‚wang unterliegt, sondern HC (Giottes Gnade ZUr

entscheidungsfähigen Verantwortung berufen wird. Manche Täufertheologen
Ww1e besonders Hans enc gehen auf diesem Weg och einen chritt
weiter, indem sS1e ihre eologie nicht 1Ur auf den universalen Heilswillen
(Gottes gründen, sondern konsequent auch ın iıne Allversöhnungslehre VON

der »Wiederbringung er Dinge« (apokatastasis panton, Apg 3:2468) münden
lassen S 49-151) Man ann darın eine konsequente reformatorische e1ls-
re erkennen, weil der 1SC. reformatorische Ansatz der Bedingungslo-
sigkeit, der die Heilsgabe VON jeder Bedingung auf Seiten des Menschen löst,
bis der Konsequenz geführt wird, ass auch die Bedingung des aubDens
wegfällt un der Teufel wird.
Auch das Sündenverständnis der Täufer wurde Ww1e ihr Freiheitsdenken un
ihre Ablehnung der augustinischen Prädestinationslehre immer wieder, auch
VOIN Tanneberger, als Abschwächung oder gal Ablehnung einer reformatorisch
bestimmten eologie beurteilt (S 235 f) 243-245). Tannenberger selbst aber
welist darauf 1n, dass gerade die reformatorische Urientierung der Täufer
der biblischen Norm und ihre Ablehnung eines nicht durch die Heilige Schrift
legitimierten kirchlichen Dogmas ihre Vorbehalte die ITE Augustin
begründete Erbsündenlehre erklären S 235) Davon ausgehend ann INan die
täuferische Sündenauffassung ebenso W1e die mıiıt ihr verwandte Suüundenlehre
‚winglis mıt Gründen als Verstärkung einer reformatorischen Heilslehre
verstehen, sofern s1e den gnädigen Heilswillen (Gottes auch auf die unmun-
digen, och nicht getauften Kinder, die weder einer Gesetzeserkenntnis
ochZ Glauben gelangt sind, ausweitet. Wie Zwingli gehen die Täufer auch
iın dieser rage einen eigenen, Weg, indem sS1e ler wI1e 1ın der Freiheits-
rage die mittelalterlich-katholische Tradition hinter sich lassen. S1ie brechen
muiıt der traditionellen Erbsündenlehre, w1e S1€e VOIN Luther weitergeführt un
verschärft wurde, mıit der ehre, dass sich ın der olge VO  H ams Fall alle
Menschen 1in einem zutiefst korrupten Naturzustand efinden, der s1e als Erb-
schuld in einen kollektiven Verdammniszusammenhang stellt mıiıt der Kon-
SCQUCNZ, ass die ungetauften Kinder ın einem besonderen Bereich der
(limbuspuerorum) VON der beseligenden Schau Gottes ausgeschlossen Sind. DIe
Täufer un er ihnen besonders eingehend Pilgram Marpeck S 181-185)

difterenzieren NUuU.  an zwischen TDsunde un! Erbschuld Sie sind auch der Auf-
fassung, dass der Mensch VON Natur Aaus eine Veranlagung ZU BoOsen hat, die
Marpeck »erbsünd« nenn Diese dem Menschen Von Geburt anhaftende
Neigung ZU Bösen verstehen die Täufer aber nicht als Schuld, die ihn iın einen



Verdammniszusammenhang stellt Schuldhaft wird ihrer Auffassung ach die-
böse Anlage erst dann: wenn der heranwachsende ensch ZU Gebrauch

seiner Vernun  äft gelangt, das Gottesgesetz erkennen ann un:! dagegen
bewusst HTrC Tatsüuünden verstöfst. Nur durch die Wirkung VOIN (Gottes na
un Christi Geist ann der Sünder ann aUus dieser Unheilslage VOINl böser Ver-
anlagung und schuldhaftem TIun befreit werden. Die unmündigen Kinder aber
sind och nicht schuldfähig un verfallen er als Ungetaufte auch nicht der
Verdammnis. Christi stellvertretendes Opfer, das en Menschen gilt, öffnet
ihnen das Himmelreich Indem die Täufer in dieser Weise den Erbschuldge-
danken verabschieden, iIntensivlieren S$1€e die reformatorische Auffassung VON
der bedingungslos geschenkten Gnadenzuwendung Gottes.
Dass die Täufer miıt ihrem Verständnis des christlichen Heilsweges 1n einem
Kontinuitätszusammenhang mittelalterlichen Frömmigkeitsmustern un!
estimmten theologischen Traditionssträngen, insbesondere der Mystik,
stehen, ist selbstverständlich un! spricht nicht den reformatorischen
Charakter ihrer Vorstellungen. 1ilt dieser Kontinuitätszusammenhang be-
Stiimmten Antriebskräften der mittelalterlichen Religiosität doch für die eIiOr-
matıon insgesamt un! besonders intensiv gerade auch für Luther. Das refor-
matorische Profil des Täufertums zeigt sich aber besonders da, es sich mıt
einem deutlichen Bruch VO Sinngefüge der spätmittelalterlichen Religiosität
und des katholischen Kirchenwesens abwendet. Man sollte SOSAaTr, WI1Ie ich me1l-
N VON einer Forcierung oder Steigerung des reformatorischen Profils durch
das täuferische e1ls- und Gemeindeverständnis sprechen.
Schliefßlich ist die Unmittelbarkei der Gottesbeziehung ein Hauptanliegen des
enTäufertums. In diesem unmittelbaren Gottesverhältnis ann INan 1m
Vergleich mıiıt Luther un: der lutherischen Reformation ebenfalls eine Verstär-
kung des reformatorischen Charakters ın der Abkehr VO Mittelalter erken-
111e  - Ist doch das täuferische Pathos der Unmittelbarkei als Weiterführung
des reformatorischen Fundamentalgegensatzes zwischen Gottesverehrung
un Kreaturvergötterung verstehen, WwI1e T besonders für die Reformation
‚winglis charakteristisch ist. Die angestrebte Freiheit Von Kreaturvergötterung
begründet Jjenen reformatorischen Spiritualismus, mıt dem der SOouverä-
nıtat un Freiheit der göttlichen Naı willen eine prinzipielle ontologische
Distanz zwischen dem irken des Heiligen Geistes in der geistigen egele des
Menschen un: allem Kreatürlichem behauptet un: er betont wird, dass
dieses heilsame Gnaden- un Geistwirken Gottes nicht eine Instrumentali-
tat körperlicher, materieller und sinnlicher Medien gebunden ist, weder das
hörbare und esbare Wort un die Sakramente och ıne angebliche Sa-
kralität VON Personen un Gegenständen. Weil ach täuferischem Verständnis
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die Kraft des Allerhöchsten »ON alle mittel« iın den Herzen der Allerniedrigsten
wirkt S 1323 lehnen die Täufer jede Vorstellung VOI einer Heilsvermittlung
durch Kreatürliches ab Daraus erklärt sich einerseılts die VO  3 Zwingli über-
NOMMENE Polemik das realistische Abendmahlsverständnis der e-

und andererseits die spiritualistische chärfe des täuferischen Antikleri-
kalismus, der sich sowohl die sakramentale Mittlerfunktion des rch-
lichen Amtes als auch die »Schriftgelehrsamkeit« akademisch gelehrter
Bibelauslegung wendet un den allgemein reformatorischen Antiklerika-
lismus radikalisiert. Der reformatorische Grundsatz, ass alle Laien-Christen
unabhängig VOIN klerikalen Weihen un unabhängig VO Bildungsstand
mittelbaren »priesterlichen« Zugang (Giottes Naı und eil aben, wird ZUT

Grundlage täuferischer Gemeindebildung.
Als Ergebnis meıliner kritischen Beschäftigung mıt Tannebergers Buch annn ich
festhalten, ass die Vorstellung der Täufer VON der Rechtfertigung des Men-
schen oder besser gesagt ihr Verständnis des menschlichen Heilsweges eın
spezifisch reformatorisch-evangelisches TO zeigt. Man ann Sapch,
dass S1e ın manchem die reformatorischen Züge einer protestantischen echt-
fertigungslehre, wWI1e S1e gewöhnlich VONn Luther her bestimmt werden, och
schärfer profilieren als Luther un Melanchthon oder auch als Zwingli, Bucer
un: Calvin Dabei ist deutlich geworden, dass das Gnaden- un! Heilsverständ-
N1Ss der Täufer un insbesondere ihre Auffassung VON der absoluten Dominanz
des göttlichen Gnadenwirkens Salız 1m Zentrum ihres reformatorischen (Ge-
samtprofils stehen. hre Sicht VON der wahren Gemeinde Jesu Christi beruht auf
dieser soteriologischen, christologischen und pneumatologischen Grundlage.


